
mündliche Verhandlung und Entscheidung über den 
Widerspruch beantragen kann (§ 132 Abs. 2 und 3 ZPO, 
§ 16 Abs. 2 FGB) und daß anderenfalls die endgültige 
Einstellung (Aufhebung) der angegriffenen Vollstrek- 
kungsmaßnahme erfolgt.
Das durch Antrag des Gläubigers nach § 132 Abs. 2 ZPO 
einzuleitende Verfahren ist ein besonderes Familien
rechtsverfahren. Es findet nicht innerhalb der Voll
streckung statt. Für das Verfahren ist die Kammer für 
Familienrecht desjenigen Kreisgerichts zuständig, bei 
dem die Vollstreckung im Rahmen der Zuständigkeit 
des § 93 Abs. 1 ZPO durchgeführt wird.
Antragsgegner sind in diesem besonderen Familien
rechtsverfahren b e i d e  Ehegatten (§ 132 Abs. 2 Satz 1 
ZPO).
Eine umfassende vorzeitige Aufhebung der Eigentums
und Vermögensgemeinschaft der Ehegatten wird in die
sem Verfahren nicht herbeigeführt. Erstrebt jedoch ein 
Ehegatte in einem solchen Fall die vorzeitige Auf
hebung der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft 
nach § 41 FGB, dann bedarf es dazu eines weiteren 
Familienrechtsverfahrens. Er muß also eine Klage 
gegen den anderen Ehegatten bei dem nach § 24 Abs. 2 
ZPO zuständigen Gericht erheben.
Für den Fall, daß die vorzeitige Aufhebung der Eigen
tums- und Vermögensgemeinschaft bereits betrieben 
oder nach Erhebung des Widerspruchs gemäß § 132 
Abs. 1 ZPO eingeleitet wird, ist das Verfahren über den 
Antrag des Gläubigers nach § 132 Abs. 2 ZPO bis zur 
Entscheidung in dem Verfahren zur vorzeitigen Auf
hebung der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft zu 
unterbrechen (§71 Abs. 2 Ziff. 1 ZPO). P. W.

*
Kann die Berufung auch zu Protokoll der Rechtsantrag
stelle eines Kreisgerichts eingelegt werden, das über 
den Rechtsstreit nicht entschieden hat?

Nach § 151 Satz 1 ZPO ist die Berufung innerhalb der 
mit der Zustellung des Urteils beginnenden Frist von 
2 Wochen (§ 150 Abs. 1 ZPO) bei demjenigen Gericht 
einzulegen, dessen Urteil angefochten wird. Dies kann 
schriftlich oder zu Protokoll der Rechtsantragstelle ge
schehen.
Aus § 2 Abs. 3 ZPO, der die Gerichte zur Unterstützung 
der Prozeßparteien bei der Wahrnehmung ihrer Rechte 
verpflichtet, ergibt sich, daß keine Rechtsantragstelle 
eines Kreisgerichts die Aufnahme einer Berufungs
schrift ablehnen darf. Soll die Berufung aber von der 
Rechtsantragstelle eines Kreisgerichts aufgenommen 
werden, das die angefochtene Entscheidung nicht erlas
sen hat, ist der Berufungskläger in jedem Fall darauf 
hinzuweisen, daß damit noch nicht die Berufungsfrist 
gewahrt ist und daß es zur Einhaltung dieser Frist 
zweckmäßig sein kann, die Berufung beim zuständigen 
Kreisgericht vorab telegrafisch einzulegen.
Dasjenige Gericht, dessen Rechtsantragstelle die Be
rufung zu Protokoll genommen hat, ist verpflichtet, die 
Berufungsschrift unverzüglich an das zuständige Ge
richt weiterzuleiten.
Wurde auf Verlangen des Berufungsklägers die Be
rufung von der Rechtsantragstelle eines anderen Kreis
gerichts aufgenommen und ging sie verspätet beim 
Prozeßgericht ein, dann kann dem Berufungskläger nur 
dann Befreiung von den Folgen der Fristversäumnis 
gewährt werden (§ 70 ZPO), wenn der verspätete Ein
gang der Berufung auf eine verzögerte Bearbeitung 
durch das aufnehmende Kreisgericht oder auf eine 
übermäßig lange Postlaufzeit zurückzuführen ist. 
Anders verhält es sich jedoch im Fall der Einlegung 
eines Einspruchs gegen die Entscheidung eines gesell
schaftlichen Gerichts. Der Einspruch ist durch § 8 Abs. 1

Ziff. 1 ZPO einer Klage gleichgestellt. Zur Einhaltung 
der Einspruchsfrist genügt die Einlegung des Ein
spruchs auch bei einem nicht zuständigen Kreisgericht, 
weil § 11 Abs. 1 ZPO lediglich die Einreichung der 
Klage bei einem Kreisgericht — das also .nicht das zu
ständige sein muß — vorsieht. - P. W.

*

Wie wird der Gebührenwert berechnet, wenn in Ehe
sachen mit dem Ehescheidungs- oder Nichtigkeitsver
fahren über weitere Rechtsverhältnisse zu verhandeln 
und zu entscheiden ist?

Nach § 13 Abs. 1 ZPO ist im Falle der Einreichung 
einer Klage auf Scheidung oder auf Feststellung der 
Nichtigkeit einer Ehe immer über das Erziehungsrecht 
und den Unterhalt der Kinder mit zu entscheiden — 
auch dann, wenn die Ehegatten dazu keine Anträge 
stellen. Über den Unterhaltsanspruch eines Ehegatten 
nach Beendigung der Ehe ist dagegen nur dann in der 
Ehesache zu verhandeln und zu entscheiden, wenn das 
von einem Ehegatten beantragt wird.
Damit wird das gesamte Verfahren nach § 13 Abs. 1 
ZPO zur „Ehesache“ i. S. des § 172 Abs. 2 Ziff. 1 ZPO. 
Daraus ergibt sich, daß hinsichtlich der einzelnen fami
lienrechtlichen Regelungen keine besondere Wertbe
rechnung für die Gerichtsgebühren vorzunehmen ist. 
Der Wert der Ehesache — einschließlich der nach § 13 
Abs. 1 ZPO zu regelnden Rechtsverhältnisse — wird 
nach der Höhe des Bruttoeinkommens beider Ehegat
ten in den letzten 4 Monaten vor Einreichung der Klage 
berechnet.
Wird dagegen in einem Eheverfahren von einem Ehe
gatten beantragt, seinen Unterhaltsanspruch für die 
Zeit nach Beendigung der Ehe festzusetzen, entsteht für 
die mitwirkenden Rechtsanwälte ein besonderer Ge
bührenanspruch nach dem Wert des beantragten Unter
halts (§ 172 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO). Insoweit ist eine beson
dere Wertberechnung und — wenn erforderlich oder 
beantragt — eine Wertfestsetzung für die den Rechts
anwälten zustehenden Gebühren vorzunehmen.
§ 13 Abs. 2 ZPO sieht zwingend die Verbindung der 
Verfahren über die dort genannten Ansprüche (Vertei
lung des gemeinschaftlichen Eigentums und Vermögens, 
Ausgleichsanspruch, Regelung der Rechtsverhältnisse an 
der Ehewohnung, Anfechtung der Vaterschaft für ein 
in der Ehe geborenes Kind) vor, wenn eine Prozeß
partei diese Ansprüche geltend macht. Werden solche 
Ansprüche bereits vom Kläger in der Klage geltend 
gemacht, ist für eine Verbindung nach § 13 Abs. 2 ZPO 
kein Raum, da sie bereits Inhalt der Klage nach § 11 
Abs. 2 Satz 2 ZPO sind.
Unabhängig davon, ob solche Anträge bereits in der 
Klage geltend gemacht oder nach entsprechendem An
trag als Verfahren mit der Ehesache verbunden wer
den, richtet sich die Wertberechnung nach den einzel
nen geltend gemachten Ansprüchen entsprechend den 
dafür vorgesehenen Regelungen des § 172 ZPO. Dabei 
sind die in § 172 Abs. 1 Ziff. 3 und 4 enthaltenen spe
ziellen Regelungen für die innerhalb eines Eheverfah
rens erhobenen Ansprüche zu beachten (vgl. dazu auch 
NJ 1976 S. 329 ff.):
Nach § 172 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO wird der Wert für die 
Verteilung des gemeinschaftlichen Eigentums und Ver
mögens innerhalb eines Eheverfahrens nach dem höch
sten gestellten Antrag, jedoch nicht mehr als nach der 
Hälfte des Gesamtvermögens, nur berechnet, soweit 
die Hälfte des Vermögens 3 000 M übersteigt. Es ist 
also nur der 3 000 M übersteigende Betrag zu berech
nen.
Nach § 172 Abs. 1 Ziff. 4 ZPO wird für die Regelung 
der Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung innerhalb
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